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ANHANG 2-B 

 

 

LISTE DER WAREN GEMÄß DEN ARTIKELN 2.15 UND 2.171 

 

Kapitel Warenbezeichnung 

25 Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und Zement 

26 Erze sowie Schlacken und Aschen 

27 
Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse 
Stoffe; Mineralwachse 

28 
Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische Verbindungen von 
Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von radioaktiven Elementen oder von Isotopen 

71 
Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, Edelmetalle, 
Edelmetallplattierungen und Waren daraus; Fantasieschmuck; Münzen 

72 Eisen und Stahl 

73 Waren aus Eisen oder Stahl 

74 Kupfer und Waren daraus 

75 Nickel und Waren daraus 

76 Aluminium und Waren daraus 

78 Blei und Waren daraus 

79 Zink und Waren daraus 

80 Zinn und Waren daraus 

81 Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus 

 

                                                 
1 Dieser Anhang beruht auf dem Harmonisierten System in der am 1. Januar 2017 geänderten 

Fassung. 
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ANHANG 2-C 

 

 

KRAFTFAHRZEUGE UND TEILE DAVON 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Begriffsbestimmungen 

 

1. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „WP.29“ das im Rahmen der Vereinten Nationen und der Wirtschaftskommission für 

Europa tätige Weltforum für die Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge, 

 

b) „Übereinkommen von 1958“ das Übereinkommen über die Annahme einheitlicher 

technischer Vorschriften der Vereinten Nationen für Radfahrzeuge, 

Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 

verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung und 

Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften der Vereinten Nationen erteilt wurden, 

 

c) „Übereinkommen von 1998“ das Übereinkommen über die Festlegung globaler 

technischer Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in 

Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, 
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d) „UN-Regelung“ eine gemäß dem Übereinkommen von 1958 erlassene Regelung der 

Vereinten Nationen, 

 

e) „GTR“ eine gemäß dem Übereinkommen von 1998 erlassene und in das globale 

Register eingetragene globale technische Regelung, 

 

f) „Anwendung einer UN-Regelung“ die Tatsache, dass eine UN-Regelung für eine 

Vertragspartei im Einklang mit dem Übereinkommen von 1958 in Kraft tritt, 

 

g) „Typgenehmigung“ die von den zuständigen Behörden einer Vertragspartei getroffene 

Verwaltungsentscheidung, mit der bescheinigt wird, dass ein Fahrzeugtyp oder ein Typ 

eines Teils oder eines Ausrüstungsgegenstands den einschlägigen 

Verwaltungsbestimmungen und technischen Anforderungen entspricht, und 

 

h) „Typgenehmigungsbogen“ das Dokument, mit dem die zuständigen Behörden amtlich 

bescheinigen, dass für einen Typ eines Fahrzeugs, eines Teils oder eines 

Ausrüstungsgegenstands eine Typgenehmigung erteilt wurde. 

 

2. Technische Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren sind gemäß Anhang 1 

Absätze 1 und 3 des TBT-Übereinkommens definiert. 
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ARTIKEL 2 

 

Geltungsbereich 

 

Dieser Anhang gilt für alle Waren, die Kraftfahrzeuge oder Teile und Ausrüstungsgegenstände für 

Kraftfahrzeuge darstellen und unter das Übereinkommen von 1958 oder das Übereinkommen von 

1998 fallen, mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen und Teilen oder Ausrüstungsgegenständen dafür, 

die ausschließlich in der Land- oder Forstwirtschaft verwendet werden und insbesondere von den 

HS-Kapiteln 40, 84, 85, 87 und 94 erfasst werden (im Folgenden „erfasste Waren“). 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Ziele 

 

In Anerkennung der Bedeutung von Kraftfahrzeugen sowie Teilen und Ausrüstungsgegenständen 

dafür für Handel, Wachstum und Beschäftigung zielt dieser Anhang darauf ab, 

 

a) ein hohes Maß an Sicherheit, Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz und Diebstahlsicherheit 

bei Kraftfahrzeugen sowie Teilen und Ausrüstungsgegenständen, die in Radfahrzeuge(n) 

eingebaut oder verwendet werden können, zu fördern, 

 

b) den Handel zwischen den Vertragsparteien und den Zugang zu ihren jeweiligen Märkten 

durch Zusammenarbeit in Regulierungsfragen sowie durch die Beseitigung und Verhütung 

der nachteiligen Auswirkungen nichttarifärer Maßnahmen zu erleichtern, 
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c) die internationale Harmonisierung der Anforderungen im Rahmen der WP.29 sowie die 

gegenseitige Anerkennung von Typgenehmigungen, die nach UN-Regelungen erteilt wurden, 

ohne die Erfordernis weiterer Prüfungen, Unterlagen, Zertifizierungen oder Kennzeichnungen 

zu stärken und 

 

d) über die Anwendung von UN-Regelungen und GTR eine Annäherung der rechtlichen 

Anforderungen der Vertragsparteien zu erreichen. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Maßgebliche internationale Normen und Normungsgremium 

 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass für die erfassten Waren die WP.29 das maßgebliche 

internationale Normungsgremium ist und dass UN-Regelungen und GTR maßgebliche 

internationale Normen für diese Waren darstellen. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Anwendung bestehender UN-Regelungen 

 

1. Jede Vertragspartei gewährt Waren, die ausweislich eines Typgenehmigungsbogens nach den 

in Anlage 2-C-1 aufgeführten UN-Regelungen im Rahmen des Übereinkommens von 1958 

ihren internen technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren in dem von 

der jeweiligen UN-Regelung geregelten Bereich entsprechen, ohne die Erfordernis weiterer 

Prüfungen, Unterlagen, Zertifizierungen oder Kennzeichnungen Zugang zu ihrem Markt. 
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2. Die Vertragsparteien beraten sich im Hinblick auf die Gewährleistung von Sicherheit und 

Umweltschutz sowie die Förderung der Harmonisierung technischer Vorschriften im Rahmen 

des Übereinkommens von 1958 und vereinbaren die Termine für die Anwendung der in 

Anlage 2-C-2 aufgeführten UN-Regelungen, welche höchstens sieben Jahre nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieses Abkommens liegen dürfen. Wenn die Vertragsparteien es in diesen 

Beratungen für notwendig erachten, eine bestimmte UN-Regelung zu ändern, um eine 

Einigung über das Anwendungsdatum zu erzielen, gelten die Bestimmungen von Artikel 6 

dieses Anhangs. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Änderungen bestehender UN-Regelungen 

 

1. Erachtet eine Vertragspartei es für notwendig, eine in Anlage 2-C-1 oder 2-C-2 aufgeführte 

UN-Regelung zu ändern, berät sie sich darüber mit der anderen Vertragspartei. 

 

2. Einigen sich die Vertragsparteien auf eine Änderung der UN-Regelung, erstellen sie 

gemeinsam und unter Berücksichtigung der Straßenverkehrsbedingungen jeder Vertragspartei 

einen Änderungsentwurf und legen ihn der WP.29 vor. Die Vertragsparteien setzen sich in der 

WP.29 gemeinsam für eine baldige Annahme des Änderungsentwurfs ein. 
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3. Kommen die Vertragsparteien überein, dass eine geänderte, in Anlage 2-C-2 aufgeführte UN-

Regelung keine erheblichen Abweichungen von dem Änderungsentwurf aufweist, den die 

Vertragsparteien erstellt haben, akzeptiert jede Vertragspartei Typgenehmigungen, die nach 

der geänderten UN-Regelung erteilt wurden, spätestens ab dem darin angegebenen Datum. 

Können sich die Vertragsparteien nicht einigen, gelten die Rechte und Pflichten gemäß dem 

Übereinkommen von 1958. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Erstellung neuer UN-Regelungen 

 

1. Hält eine Vertragspartei den Erlass einer neuen UN-Regelung für notwendig, berät sie sich 

mit der anderen Partei mit dem Ziel der Gewährleistung von Sicherheit und Umweltschutz 

sowie der Harmonisierung technischer Vorschriften. 

 

2. Einigen sich die Vertragsparteien auf den Erlass einer neuen UN-Regelung, erstellen sie 

gemeinsam einen Entwurf für eine UN-Regelung und legen ihn der WP.29 vor. Die 

Vertragsparteien setzen sich in der WP.29 gemeinsam für eine baldige Annahme des Entwurfs 

für eine UN-Regelung ein. 

 

3. Kommen die Vertragsparteien überein, dass die neu angenommene UN-Regelung keine 

erheblichen Abweichungen von dem ursprünglichen gemeinsamen Entwurf nach Absatz 2 

aufweist, akzeptiert jede Vertragspartei Typgenehmigungen, die nach der neuen UN-

Regelung erteilt wurden, ab dem darin angegebenen Datum und nimmt sie in die Liste in 

Anlage 2-C-1 auf. Können sich die Vertragsparteien nicht einigen, gelten die Rechte und 

Pflichten gemäß dem Übereinkommen von 1958. 
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ARTIKEL 8 

 

Einstellung der Anwendung von UN-Regelungen 

 

1. Beabsichtigt eine Vertragspartei unter außergewöhnlichen Umständen, die Anwendung einer 

in Anlage 2-C-1 oder 2-C-2 aufgeführten UN-Regelung einzustellen, teilt sie ihre Absicht der 

anderen Vertragspartei mit. Diese Benachrichtigung erfolgt ein Jahr vor dem Datum, an dem 

die Einstellung der Anwendung der UN-Regelung beabsichtigt ist. 

 

2. Bevor eine Vertragspartei die Anwendung einer UN-Regelung einstellt, tritt sie in einen 

Dialog mit der anderen Vertragspartei, um die Möglichkeit alternativer Aktionen oder 

Maßnahmen im Rahmen des Abkommens von 1958 auszuloten.  

 

3. Nachdem sie hinreichende Gründe dafür dargelegt hat, kann die betreffende Partei 

beschließen, die Anwendung einer UN-Regelung gemäß dem Übereinkommen von 1958 

einzustellen. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Aktualisierung der Anhänge 

 

1. Die Vertragsparteien ändern, auf Grundlage der Bewertung durch die gemäß Artikel 22.4 

Absatz 1 eingerichtete Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile davon“, durch Beschluss des 

Gemischten Ausschusses gemäß Artikel 23.2 Absatz 3 und Absatz 4 Buchstabe b Anlage 2-C-

1 oder 2-C-2 zur Berücksichtigung von Änderungen nach Artikel 6 Absatz 3 dieses Anhangs, 

zur Aufnahme neuer UN-Regelungen nach Artikel 7 Absatz 3 diese Anhangs und zur 

Streichung von UN-Regelungen, deren Anwendung nach Artikel 8 Absatz 3 dieses Anhangs 

eingestellt wurde. 
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2. Die nach Artikel 5 Absatz 2 dieses Anhangs vereinbarten Daten werden in Anlage 2-C-2 

aufgenommen. Wird eine in Anlage 2-C-2 aufgeführte UN-Regelung angewendet, wird sie in 

Anlage 2-C-1 überführt. 

 

3. Finden die Vertragsparteien in den Beratungen nach Artikel 5 Absatz 2 in Verbindung mit 

Artikel 6 dieses Anhangs zu keiner Einigung über die konkreten Änderungen, können sie das 

Datum für die Anwendung der betreffenden UN-Regelung ändern oder vereinbaren, sie aus 

Anlage 2-C-2 zu streichen. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Internationale Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungen 

 

1. Jede Vertragspartei wendet die UN-Regelung Nr. 0 an und geht bei unter das Übereinkommen 

von 1958 fallenden Waren der anderen Vertragspartei, für die eine internationale 

Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erteilt wurde, ohne die Erfordernis weiterer Prüfungen, 

Unterlagen, Zertifizierungen oder Kennzeichnungen davon aus, dass sie sämtliche internen 

technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren in den von der 

internationalen Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erfassten Bereichen erfüllen. 

 

2. Die Vertragsparteien kommen überein, bei der Durchführung der UN-Regelung Nr. 0 

zusammenzuarbeiten, um ihre weltweite Anwendung zu erleichtern, und gemeinsam darauf 

hinzuwirken, dass der Geltungsbereich der UN-Regelung Nr. 0 auf weitere Fahrzeugklassen 

ausgedehnt wird. 
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ARTIKEL 11 

 

Änderung bestehender interner technischer Vorschriften 

 

1. Die Vertragsparteien verzichten darauf, bestehende interne technische Vorschriften im 

Hinblick auf die Einfuhr und die Inbetriebnahme von Waren, für die Typgenehmigungen nach 

UN-Regelungen erteilt wurden, auf ihren beziehungsweise ihrem Inlandsmarkt so zu ändern, 

dass sie den Handel stärker beschränken, als es zur Erreichung eines berechtigten Ziels 

notwendig ist. 

 

2. In Anerkennung der Bedeutung internationaler Anstrengungen zur Harmonisierung 

technischer Vorschriften durch UN-Regelungen ziehen die Vertragsparteien bei der Änderung 

einer bestehenden internen technischen Vorschrift zwecks Erhöhung der Sicherheit und der 

Umweltfreundlichkeit eine stärkere Ausrichtung an bestehenden UN-Regelungen positiv in 

Erwägung. 

 

 

ARTIKEL 12 

 

Einführung interner technischer Vorschriften 

 

1. Die Vertragsparteien verzichten in den Bereichen, die durch von beiden Vertragsparteien 

angewendete UN-Regelungen erfasst werden, auf die Einführung neuer interner technischer 

Vorschriften oder Konformitätsbewertungsverfahren, durch die die Einfuhr und 

Inbetriebnahme von Waren, für die Typgenehmigungen nach solchen UN-Regelungen erteilt 

wurden, auf ihren beziehungsweise ihrem Inlandsmarkt verhindert oder erschwert werden, es 

sei denn solche internen technischen Vorschriften oder Konformitätsbewertungsverfahren 

sind in den genannten UN-Regelungen ausdrücklich vorgesehen. 
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2. Außer in den Fällen, in denen die Vertragsparteien die Artikel 6 und 7 dieses Anhangs 

eingehalten haben, treffen die Regulierungsbehörden einer Vertragspartei folgende 

Maßnahmen, wenn die betreffende Vertragspartei beabsichtigt, in Bereichen, die von den 

bestehenden UN-Regelungen nicht verfasst werden, eine interne technische Vorschrift oder 

ein internes Konformitätsbewertungsverfahren auszuarbeiten oder zu ändern: 

 

a) Unterrichtung der Regulierungsbehörden der anderen Vertragspartei über das Ziel der 

Vorschrift und den Zeitplan dafür und Übermittlung etwaiger regulatorischer 

Begründungen oder vorhandener Folgenabschätzungen im Zusammenhang mit der 

beabsichtigten internen technischen Vorschrift oder dem beabsichtigten internen 

Konformitätsbewertungsverfahren in einem frühen Stadium, 

 

b) Bewertung der Möglichkeit, in dem Bereich, in dem die Vertragspartei eine neue interne 

technische Vorschrift oder ein neues internes Konformitätsbewertungsverfahren 

einzuführen beabsichtigt, eine neue UN-Regelung auszuarbeiten und zu verabschieden 

oder eine bestehende UN-Regelung zu ändern, und 

 

c) Unterrichtung des Kovorsitzenden der Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile davon“ 

der anderen Vertragspartei, wenn die Vertragspartei beschließt, in einem von keiner 

UN-Regelung erfassten Bereich eine interne technische Vorschrift oder ein internes 

Konformitätsbewertungsverfahren einzuführen. 
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ARTIKEL 13 

 

Konsultationsverfahren 

 

1. Beschließt eine Vertragspartei, eine interne technische Vorschrift oder ein internes 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß diesem Abkommen einzuführen oder zu ändern, 

nimmt sie unverzüglich Konsultationen mit der anderen Vertragspartei auf, wenn diese darum 

ersucht. In diesen Konsultationen entwickeln die Vertragsparteien gemeinsam eine Lösung, 

die den bilateralen Handel so wenig wie möglich beeinträchtigt. Ist die Vertragspartei 

gezwungen, sofort zu handeln, kann sie die interne technische Vorschrift oder das interne 

Konformitätsbewertungsverfahren vor dem Abschluss der Konsultationen verabschieden. Sie 

erklärt in diesem Fall, dass dringliches Handeln erforderlich ist, und begründet dies unter 

Angabe der unmittelbaren Gefahren für die Sicherheit oder Umwelt. 

 

2. Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung über eine Lösung, kann die in Absatz 1 

genannte Vertragspartei ihre interne technische Vorschrift oder ihr internes 

Konformitätsbewertungsverfahren verabschieden, während die andere Vertragspartei gemäß 

Artikel 19 dieses Anhangs das Verfahren zur Streitbeilegung nach Kapitel 21 in Anspruch 

nehmen kann, wenn die interne technische Vorschrift oder das interne 

Konformitätsbewertungsverfahren ihrer Ansicht nach den Handel zwischen den 

Vertragsparteien beeinträchtigen könnte. 

 

3. Das Recht der anderen Vertragspartei, im Zusammenhang mit der Einführung oder Änderung 

einer internen technischen Vorschrift oder eines internen Konformitätsbewertungsverfahrens 

durch die in Absatz 1 genannte Vertragspartei das Streitbeilegungsverfahren nach Kapitel 21 

gemäß Artikel 19 dieses Anhangs in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt davon, ob diese 

Vertragspartei um Konsultationen gemäß Absatz 1 ersucht hat. 
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ARTIKEL 14 

 

Waren mit neuer Technologie oder neuen Merkmalen 

 

Das Inverkehrbringen einer erfassten Ware darf von keiner Vertragspartei mit der Begründung 

verhindert oder über Gebühr verzögert werden, dass die Ware eine neue Technologie oder ein neues 

Merkmal enthält, zu denen noch keine Regelung besteht, es sei denn, es bestehen begründete 

Risiken für die menschliche Gesundheit, die Sicherheit oder die Umwelt. Jede Vertragspartei setzt 

die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens von 1958 in Bezug auf neue Technologien 

um. 

 

 

ARTIKEL 15 

 

Regelung zu Ausnahmen von Vorschriften 

 

1. Besteht aufgrund von Gefahren für die menschliche Gesundheit, die Sicherheit oder die 

Umwelt dringender und zwingender Handlungsbedarf, kann eine Vertragspartei das 

Inverkehrbringen einer erfassten Ware, die den in diesem Anhang genannten technischen 

Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren entspricht, auf ihrem Markt verweigern 

oder um Rücknahme der Ware von ihrem Markt ersuchen. Eine solche Verweigerung oder ein 

solches Ersuchen darf nicht der willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung der 

Waren der anderen Vertragspartei oder der verschleierten Beschränkung des Handels dienen. 
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2. Eine Weigerung oder ein Ersuchen nach Absatz 1 seitens einer Vertragspartei ist der anderen 

Vertragspartei sowie dem Hersteller oder Einführer vor dem Inkrafttreten mitzuteilen. Der 

Mitteilung sind eine objektive, begründete und ausführliche Erläuterung der Risiken und der 

Maßnahmen sowie etwaige einschlägige wissenschaftliche und technische Belege beizufügen. 

Die in Absatz 1 genannte Vertragspartei bemüht sich, die Angelegenheit mithilfe des 

Verfahrens nach Artikel 4 des Übereinkommens von 1958 zu lösen. 

 

 

ARTIKEL 16 

 

Handelsbeschränkende Regulierungsmaßnahmen 

 

Beide Vertragsparteien unterlassen es, die Marktzugangsvorteile, die der jeweils anderen 

Vertragspartei aufgrund dieses Anhangs erwachsen, durch andere Regulierungsmaßnahmen, die für 

die unter diesen Anhang fallende Branche spezifisch sind, zunichte zu machen oder zu schmälern. 

Das Recht, Regulierungsmaßnahmen zu treffen, die für die Sicherheit, den Umweltschutz, die 

öffentliche Gesundheit und die Verhinderung irreführender Praktiken notwendig sind, bleibt 

hiervon unberührt, sofern diese Maßnahmen auf belegten wissenschaftlichen oder technischen 

Informationen beruhen und die in diesem Anhang vorgesehene einschlägige Zusammenarbeit nach 

Treu und Glauben durchgeführt wurde. 
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ARTIKEL 17 

 

Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien 

 

1. Die Vertragsparteien kommen überein, in allen Angelegenheiten, die erfasste Waren 

betreffen, zusammenzuarbeiten, um, unter Gewährleistung der Sicherheit und des 

Umweltschutzes, den Handel mit Kraftfahrzeugen sowie Teilen und 

Ausrüstungsgegenständen für Kraftfahrzeuge weiter zu erleichtern und Problemen beim 

Marktzugang vorzubeugen. 

 

2. Jede Vertragspartei beantwortet hinreichend begründete schriftliche Anfragen und 

Stellungnahmen der anderen Vertragspartei zu allen Aspekten im Zusammenhang mit 

erfassten Waren. Diese Antworten erfolgen schriftlich und rechtzeitig spätestens 60 Tage 

nach Eingang der Anfragen oder Stellungnahmen.  

 

3. Im Anschluss an den Austausch nach Absatz 2 klären die Vertragsparteien gemeinsam 

etwaige noch vorhandenen Fragen im Zusammenhang mit erfassten Waren und suchen dabei 

nach Möglichkeit eine für beide Seiten befriedigende Lösung. 
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ARTIKEL 18 

 

Schutzmaßnahme 

 

1. In einem Zeitraum von 10 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens behält sich jede 

Vertragspartei das Recht vor, gleichwertige Zugeständnisse oder sonstige gleichwertige 

Verpflichtungen auszusetzen1, falls die andere Vertragspartei 

 

a) eine UN-Regelung nach Anlage 2-C-1 nicht anwendet oder ihre Anwendung einstellt 

oder 

 

b) durch die Einführung oder Änderung einer anderen Regulierungsmaßnahme die 

Vorteile der Anwendung einer der in Anlage 2-C-1 aufgeführten UN-Regelungen 

zunichtemacht oder schmälert. 

 

2. Aussetzungen nach Absatz 1 bleiben nur solange in Kraft, bis im Rahmen des beschleunigten 

Verfahrens zur Beilegung von Streitigkeiten nach Artikel 19 dieses Anhangs eine 

Entscheidung getroffen oder eine für beide Seiten annehmbare Lösung gefunden wurde – 

hierfür können auch Beratungen nach Artikel 19 Buchstabe b dieses Anhangs abgehalten 

werden –, je nachdem was früher eintritt. 

 

 

                                                 
1 Der Umfang der Aussetzung von Zugeständnissen oder sonstigen Verpflichtungen darf das 

Volumen des bilateralen Handels zwischen den Vertragsparteien mit den Waren, die von der 
in Absatz 1 Buchstabe a oder b dieses Artikels genannten UN-Regelung erfasst werden, nicht 
übersteigen. 
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ARTIKEL 19 

 

Beschleunigtes Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten 

 

Kapitel 21 gilt für diesen Anhang mit folgenden Änderungen: 

 

a) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Anhangs gelten als dringende 

Fälle, 

 

b) die in Artikel 21.5 Absatz 4 vorgesehene Frist für Konsultationen wird von 45 Tagen auf 

15 Tage reduziert, 

 

c) die Frist für die Herausgabe des Zwischenberichts des Schiedspanels nach Artikel 21.18 

Absatz 1 wird von 120 Tagen auf 60 Tage nach der Einrichtung des Panels reduziert, 

 

d) die Frist für die Herausgabe des Schlussberichts nach Artikel 21.19 Absatz 1 wird von 

30 Tagen auf 15 Tage nach der Vorlage des Zwischenberichts reduziert, 

 

e) der folgende Absatz gilt als zu Artikel 21.20 hinzugefügt: „Die angemessene Frist sollte 

normalerweise 90 Tage und auf keinen Fall 150 Tage ab dem Tag der Herausgabe des 

Schlussberichts überschreiten, wenn die Maßnahme, die von der Vertragspartei, gegen die 

Beschwerde geführt wird, zu treffen ist, damit die betreffende Vertragspartei die 

Bestimmungen dieses Abkommens wieder erfüllt, keine gesetzgeberischen Maßnahmen 

erfordert.“, und 
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f) in Artikel 21.22 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: „Beschließt die 

beschwerdeführende Vertragspartei, kein Ersuchen gemäß Absatz 1 zu stellen, oder wurde ein 

solches Ersuchen zwar gestellt, jedoch innerhalb von zwanzig Tagen nach Eingang des 

Ersuchens gemäß Absatz 1 keine für beide Seiten zufriedenstellende Kompensation und keine 

sonstige alternative Regelung vereinbart, ist die beschwerdeführende Vertragspartei nach 

Notifizierung an die Vertragspartei, gegen die sich die Beschwerde richtet, berechtigt, alle 

Verpflichtungen, auch die Verpflichtungen zur Verringerung oder Abschaffung der Zölle für 

erfasste Waren, auszusetzen. In der Notifizierung ist anzugeben, in welchem Umfang die 

Verpflichtungen ausgesetzt werden. Nach Ablauf von zehn Tagen ab dem Eingang der 

Notifizierung bei der Vertragspartei, gegen die sich die Beschwerde richtet, kann die 

beschwerdeführende Partei die Aussetzung jederzeit vornehmen.“. 

 

 

ARTIKEL 20 

 

Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile davon“ 

 

1. Die nach Artikel 22.4 Absatz 1 eingerichtete Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile davon“ 

ist für die wirksame Umsetzung und Anwendung dieses Anhangs zuständig. 

 

2. Die Arbeitsgruppe hat folgende Aufgaben: 

 

a) Erörterung aller Fragen im Zusammenhang mit diesem Anhang auf Ersuchen einer der 

Vertragsparteien, 

 



 

 
…[Anhang 2-C]/de 18 

b) Prüfung der Notwendigkeit von Änderungen der Anhänge 2-C-1 und 2-C-2 gemäß den 

Artikeln 5 bis 9 dieses Anhangs, 

 

c) Durchführung der Zusammenarbeit gemäß diesem Anhang, 

 

d) Durchführung von Konsultationen gemäß Artikel 13 dieses Anhangs, 

 

e) auf Ersuchen einer Vertragspartei Einrichtung von Ad-hoc-Arbeitsgruppen, um 

spezielle Fragen zu behandeln, die von einer Vertragspartei angesprochen werden, und 

 

f) sonstige Aufgaben, die ihr vom Gemischten Ausschuss gemäß Artikel 22.1 Absatz 5 

Buchstabe b übertragen werden. 

 

3. Ungeachtet Artikel 22.4 Absatz 3 Buchstaben a und c tritt die Arbeitsgruppe auf Ersuchen 

einer Vertragspartei an einem gemeinsam festgelegten Ort zusammen. 
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ANLAGE 2-C-1 

 

 

VON BEIDEN VERTRAGSPARTEIEN ANGEWENDETE UN-REGELUNGEN 

 

Regelung 
Nr. 

Titel 

3 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von retroreflektierenden 
Einrichtungen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

4 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Beleuchtungseinrichtungen für 
das hintere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 

6 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrtrichtungsanzeigern für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

7 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Begrenzungsleuchten, 
Schlussleuchten, Bremsleuchten und Umrissleuchten für Kraftfahrzeuge (mit 
Ausnahme von Krafträdern) und ihre Anhänger 

10 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
elektromagnetischen Verträglichkeit 

11 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich der 
Türverschlüsse und Türaufhängungen 

12 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich des 
Schutzes des Fahrzeugführers vor der Lenkanlage bei einem Aufprall 

13 Einheitliche Vorschriften für die Typgenehmigung von Fahrzeugen der Klassen M, N, 
und O hinsichtlich der Bremsen 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

13-H Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Personenkraftwagen hinsichtlich 
der Bremsen 

14 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der 
Verankerungen der Sicherheitsgurte, der ISOFIX-Verankerungssysteme, der 
Verankerungen des oberen ISOFIX-Haltegurtes und der i-Size-Sitzplätze 

16 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von: 

I. Sicherheitsgurten, Rückhaltesystemen, Kinderrückhaltesystemen und ISOFIX-
Kinderrückhaltesystemen für Kraftfahrzeuginsassen 

II. Fahrzeugen mit Sicherheitsgurten, Sicherheitsgurt-Warneinrichtungen, 
Rückhaltesystemen, Kinder-Rückhaltesystemen und ISOFIX-Kinder-
Rückhaltesystemen sowie i-Size-Kinderrückhaltesystemen 

17 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der 
Sitze, ihrer Verankerungen und Kopfstützen 

19 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Nebelscheinwerfer für 
Kraftfahrzeuge 

21 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer 
Innenausstattung 

23 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Rückfahr- und 
Manövrierscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

25 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von in Fahrzeugsitze einbezogenen 
und von nicht einbezogenen Kopfstützen 

26 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer 
vorstehenden Außenkanten 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

27 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Warndreiecken 

28 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Vorrichtungen für Schallzeichen 
und der Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer Schallzeichen 

30 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Luftreifen für Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

34 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
Verhütung von Brandgefahren 

37 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Glühlampen zur Verwendung in 
genehmigten Scheinwerfern und Leuchten von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 

38 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Nebelschlussleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

39 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
Geschwindigkeitsmesseinrichtung einschließlich ihres Einbaus 

41 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Krafträder hinsichtlich ihrer 
Geräuschentwicklung 

43 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Sicherheitsverglasungswerkstoffe 
und ihres Einbaus in Fahrzeuge 

44 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Rückhalteeinrichtungen für 
Kinder in Kraftfahrzeugen („Kinderrückhaltesysteme“) 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

45 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Scheinwerferreinigungsanlagen 
und von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer Scheinwerferreinigungsanlagen 

46 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Einrichtungen für indirekte Sicht 
und von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Anbringung solcher Einrichtungen 

48 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des 
Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen 

50 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Begrenzungsleuchten, 
Schlussleuchten, Bremsleuchten, Fahrtrichtungsanzeigern und 
Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild für Fahrzeuge der 
Klasse L 

51 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge mit mindestens 
vier Rädern hinsichtlich ihrer Geräuschemissionen 

54 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Luftreifen für Nutzfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

58 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von: 

I. Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz 

II. Fahrzeugen hinsichtlich des Anbaus von Einrichtungen eines genehmigten Typs für 
den hinteren Unterfahrschutz 

III. Fahrzeugen hinsichtlich ihres hinteren Unterfahrschutzes 

60 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung zweirädriger Krafträder und Fahrräder 
mit Hilfsmotor hinsichtlich der vom Fahrzeugführer betätigten Bedienteile und der 
Kennzeichnung von Bedienteilen, Kontrollleuchten und Anzeigevorrichtungen 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

62 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge mit Lenker 
hinsichtlich ihrer Sicherung gegen unbefugte Benutzung 

64 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich ihrer 
Ausstattung mit einem Komplettnotrad, Notlaufreifen und/oder einem Notlaufsystem 
und/oder einem Reifendrucküberwachungssystem 

66 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftomnibussen hinsichtlich der 
Festigkeit ihres Aufbaus 

70 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Tafeln zur hinteren 
Kennzeichnung schwerer und langer Fahrzeuge 

75 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Luftreifen für Fahrzeuge der 
Klasse L 

77 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Parkleuchten für Kraftfahrzeuge 

78 Einheitliche Vorschriften über die Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen L1, L2, 
L3, L4 und L5 hinsichtlich der Bremsen 

79 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
Lenkanlage 

80 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Sitze von Kraftomnibussen sowie 
dieser Fahrzeuge hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitze und ihrer 
Verankerungen 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

81 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Rückspiegeln und die 
Anbringung von Rückspiegeln an den Lenkern von Krafträdern mit oder ohne 
Beiwagen 

87 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Leuchten für Tagfahrlicht für 
Kraftfahrzeuge 

91 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Seitenmarkierungsleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

93 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von: 

I. Einrichtungen für den vorderen Unterfahrschutz 

II. Fahrzeugen hinsichtlich des Anbaus einer Einrichtung eines genehmigten Typs für 
den vorderen Unterfahrschutz 

III. Fahrzeugen hinsichtlich ihres vorderen Unterfahrschutzes 

94 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des 
Schutzes der Insassen bei einem Frontaufprall 

95 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des 
Schutzes der Insassen bei einem Seitenaufprall 

98 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeugscheinwerfer mit 
Gasentladungslichtquellen 

99 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Gasentladungs-Lichtquellen für 
genehmigte Gasentladungs-Leuchteinheiten von Kraftfahrzeugen 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

100 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
besonderen Anforderungen an den Elektroantrieb 

104 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung retroreflektierender Markierungen für 
Fahrzeuge der Klasse M, N und O 

110 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung: 

I. der speziellen Bauteile von Kraftfahrzeugen, in deren Antriebssystem komprimiertes 
Erdgas (CNG) und/oder Flüssigerdgas (LNG) verwendet wird, 

II. von Fahrzeugen hinsichtlich des Einbaus spezieller Bauteile eines genehmigten 
Typs für die Verwendung von komprimiertem Erdgas (CNG) und/oder Flüssigerdgas 
(LNG) in ihrem Antriebssystem 

112 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeugscheinwerfer für 
asymmetrisches Abblendlicht und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen und/oder LED-
Modulen ausgerüstet sind 

113 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeugscheinwerfer für 
symmetrisches Abblendlicht und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen, Gasentladungs-
Lichtquellen oder LED-Modulen ausgerüstet sind 

116 Einheitliche Bedingungen für den Schutz von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte 
Benutzung 

117 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der 
Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des 
Rollwiderstandes 

119 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Abbiegescheinwerfern für 
Kraftfahrzeuge 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

121 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der 
Anordnung und Kennzeichnung der Handbetätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten 
und Anzeiger 

123 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von adaptiven 
Frontbeleuchtungssystemen (AFS) für Kraftfahrzeuge 

125 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich des 
Sichtfeldes des Fahrzeugführers nach vorn 

127 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer 
Eigenschaften in Bezug auf Fußgängerschutz 

128 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Leuchtdioden-Lichtquellen 
(LED-Lichtquellen) zur Verwendung in genehmigten Scheinwerfern und Leuchten 
von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 

129 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von verbesserten 
Kinderrückhaltesystemen zur Verwendung in Kraftfahrzeugen 

130 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihres 
Spurhaltewarnsystems 

131 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich des 
Notbremsassistenzsystems (AEBS) 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

134 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und ihren 
Bauteilen in Bezug auf die sicherheitsbezogene Leistung von wasserstoffbetriebenen 
Fahrzeugen1 

                                                 
1 Im Fall Japans gelten, soweit die Behälter gemäß Artikel 46 des japanischen Gesetzes über 

die Sicherheit von Hochdruckgas (Gesetz Nr. 204 von 1951) gekennzeichnet sind, für die 
Genehmigung eines von der Europäischen Union nach der UN-Regelung Nr. 134 
typgenehmigten Fahrzeugtyps folgende Bedingungen: 
a) Bei der Stellung des Antrags gemäß dem japanischen Gesetz über die Sicherheit von 

Hochdruckgas müssen der Hersteller oder sein rechtlicher Vertreter in Japan 
nachweisen, dass 
i) der Werkstoff, aus dem die Behälter bestehen, gleichwertig mit Stahl der 

Sorte SUS F 316L gemäß der Norm JIS (Japan Industrial Standard) G3214 ist; 
für die Zwecke dieses Unterabsatzes gilt diese Anforderung als erfüllt, wenn zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens die Norm DIN1.4435 
eingehalten wird,  

ii) das „Nickeläquivalent“ (Masseprozent) mehr als 28,5 beträgt; für die Zwecke 
dieses Unterabsatzes wird das Nickeläquivalent (Masseprozent) als 
„12,6[C] + 0,35[Si] + 1,05[Mn] + [Ni] + 0,65[Cr] + 0,98[Mo]“ definiert und ist 
mithilfe des Werkstoffdatenblatts nachzuweisen, und 

iii) das Prüfergebnis für „Querschnittverjüngung“ mehr als 75 % beträgt; bei einem 
Prüfergebnis von 72 % bis 75 % wird bei der Prüfung des Antrags das 
„Nickeläquivalent“ verwendet, und 

b)  bei einzelnen Fahrzeugen wird das Wasserstoffspeichersystem alle zwei Jahre gemäß 
Artikel 49 und Artikel 49-4 geprüft, und es ist 15 Jahre nach dem Herstellungsdatum zu 
entfernen. 

Diese Fußnote tritt außer Kraft, wenn die beiden Vertragsparteien die Arbeiten an Phase 2 der 
GTR Nr. 13 über Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeuge abgeschlossen haben und die 
entsprechende UN-Regelung im Rahmen des Übereinkommens von 1958 anwenden. 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

135 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich ihres 
Verhaltens beim Pfahl-Seitenaufprall 

136 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Fahrzeugen der Klasse L 
hinsichtlich der besonderen Anforderungen an den Elektroantrieb 

137 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Personenkraftwagen im Hinblick 
auf das Verhalten bei einem Frontaufprall unter besonderer Berücksichtigung der 
Rückhaltesysteme 

138 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung geräuscharmer Straßenfahrzeuge 
hinsichtlich ihrer verringerten Hörbarkeit 

139 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Personenkraftwagen hinsichtlich 
der Bremsassistenzsysteme 

140 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Personenkraftwagen hinsichtlich 
der elektronischen Fahrdynamikregelungssysteme 

141 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich ihrer 
Reifendrucküberwachungssysteme 

142 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Montage der Reifen 
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ANLAGE 2-C-2 

 

 

UN-REGELUNGEN, DIE VON EINER DER VERTRAGSPARTEIEN ANGEWENDET UND VON DER ANDEREN 

NOCH NICHT ANGEWENDET WERDEN 

 

Regelung 
Nr. 

Titel Datum der 
Anwendung 

durch die 
andere 

Vertragspartei1 

53 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Fahrzeugen der 
Klasse L3 hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen 

 

73 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von: 

I. Fahrzeugen hinsichtlich ihrer seitlichen Schutzeinrichtungen 

II. seitlichen Schutzeinrichtungen 

III. Fahrzeugen hinsichtlich des Anbaus einer nach Teil II dieser 
Regelung typgenehmigten seitlichen Schutzeinrichtung 

 

85 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von 
Verbrennungsmotoren oder elektrischen Antriebssystemen für den 
Antrieb von Kraftfahrzeugen der Klassen M und N hinsichtlich der 
Messung der Nutzleistung und der höchsten 30-Minuten-Leistung 
elektrischer Antriebssysteme 

 

126 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von 
nachrüstbaren Trennsystemen zum Schutz von Fahrzeuginsassen 
vor ungesichertem Gepäck 

 

 

 

                                                 
1 Gemäß Artikel 5 Absatz 2 dieses Anhangs zu vereinbarende Daten. 
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ANHANG 2-D 

 

 

ERLEICHTERUNG DER AUSFUHR VON SHOCHU 

 

Einfach destillierter Shochu gemäß der Definition in Artikel 3 Unterabsatz 10 des japanischen 

Gesetzes über die Steuer auf alkoholische Getränke (Gesetz Nr. 6 von 1953), der in einer 

Destillationsblase hergestellt und in Japan abgefüllt wird, darf auf dem Markt der Europäischen 

Union in traditionellen vier go1 （合） oder ein sho2 （升） fassenden Flaschen in Verkehr 

gebracht werden, sofern die sonstigen einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

erfüllt sind. 

                                                 
1 Ein go （合） entspricht 180 ml. 
2 Ein sho （升） entspricht 1800 ml. 
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ANHANG 2-E 

 

 

ERLEICHTERUNG DER AUSFUHR VON WEINBAUERZEUGNISSEN 

 

 

TEIL 1 

 

Europäische Union 

 

 

ABSCHNITT A 

 

Gesetze und sonstige Vorschriften der Europäischen Union, auf die in Artikel 2.25 Absatz 1 

Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a Bezug genommen wird. 

 

Die Warendefinitionen, die zulässigen önologischen Verfahren und die in der Europäischen Union 

geltenden Beschränkungen auf die in Artikel 2.25 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a 

Bezug genommen wird, sind in den folgenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften festgelegt: 

 

– Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 

(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671), 

insbesondere Erzeugungsvorschriften im Weinsektor gemäß den Artikeln 75, 78, 80, 81, 83 

und 91 sowie Anhang VII Teil II und Anhang VIII Teile I und II der genannten 

Verordnung,soweit sie Waren betreffen, die von Kapitel 2 Abschnitt C erfasst werden und 
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– Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 10. Juli 2009 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der 

Weinbauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und der diesbezüglichen 

Einschränkungen (ABl. L 193 vom 24.7.2009, S. 1), soweit sie Waren betreffen, die von 

Kapitel 2 Abschnitt C erfasst werden. 

 

 

ABSCHNITT B 

 

Önologische Verfahren für Phase 1, auf die in Artikel 2.25 Absatz 2 Buchstabe b Bezug genommen 

wird 

 

Die önologischen Verfahren in der Europäischen Union für Phase 1, auf die in Artikel 2.25 

Absatz 2 Buchstabe b Bezug genommen wird, umfassen: 

 

– Kalziumalginat, 

 

– Karamell, 

 

– L(+)-Weinsäure, 

 

– Lysozym, 

 

– mikrokristalline Zellulose, 

 

– Eichenholzstücke, 
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– Perlit, 

 

– Kaliumalginat, 

 

– Kaliummetabisulfit = Kaliumhydrogensulfit, 

 

– Kartoffelprotein und 

 

– Hefeproteinextrakte. 

 

 

ABSCHNITT C 

 

Önologische Verfahren für Phase 2, auf die in Artikel 2.26 Absatz 2 Bezug genommen wird 

 

Die önologischen Verfahren in der Europäischen Union für Phase 2, auf die in Artikel 2.26 

Absatz 2 Bezug genommen wird, umfassen: 

 

– Ammoniumbisulfit, 

 

– Kalziumkarbonat + Doppelkalziumsalz der L(+)-Weinsäure und der L(-)-Apfelsäure, 

 

– aus Aspergillus gewonnenes Chitin-Glucan, 

 

– Dimethyldicarbonat (DMDC), 

 

– Metaweinsäure, 
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– neutrales Kaliumtartrat, 

 

– neutrales Kaliumsalz der DL-Weinsäure und 

 

– Polyvinylimidazol-Polyvinylpyrrolidon-Copolymeren (PVI/PVP). 

 

 

ABSCHNITT D 

 

Önologische Verfahren für Phase 3, auf die in Artikel 2.27 Absatz 2 Bezug genommen wird 

 

Die önologischen Verfahren in der Europäischen Union in Phase 3, auf die in Artikel 2.27 Absatz 2 

Bezug genommen wird, umfassen: 

 

– Argon, 

 

– Kalziumphytat, 

 

– Kalziumtartrat, 

 

– Kupfersulfat, 

 

– Kaolinerde (Aluminiumsilicat), 

 

– Aktivatoren der malolaktischen Gärung, 

 

– Kaliumbicarbonat = Kaliumhydrogenkarbonat = doppeltkohlensaures Kalium 
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– Kaliumkaseinat und 

 

– Kaliumhexacyanoferrat. 

 

 

TEIL 2 

 

Japan 

 

 

ABSCHNITT A 

 

Gesetze und sonstige Vorschriften Japans, auf die in Artikel 2.25 Absatz 1 Buchstabe a und 

Absatz 2 Buchstabe a Bezug genommen wird 

 

Die Warendefinitionen sowie die in Japan angewendeten önologischen Verfahren und geltenden 

Beschränkungen, auf die in Artikel 2.25 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a Bezug 

genommen wird, sind in den folgenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften festgelegt: 

 

– Artikel 2 Absatz 1, Artikel 3 Unterabsatz 13 und Artikel 43 Absätze 2 und 9 des Gesetzes 

über die Steuer auf alkoholische Getränke (Gesetz Nr. 6 von 1953), soweit sie Waren 

betreffen, die von Kapitel 2 Abschnitt C erfasst werden, 

 

– Artikel 7 Absätze 1, 2 und 4 und Artikel 50 Absatz 15 der Kabinettsverordnung zur 

Durchsetzung des Gesetzes über die Steuer auf alkoholische Getränke (Kabinettsverordnung 

Nr. 97 von 1962), soweit sie Waren betreffen, die von Kapitel 2 Abschnitt C erfasst werden, 
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– Artikel 13 Unterabsätze 8.2 und 8.3 der Verordnung zur Durchsetzung des Gesetzes über die 

Steuer auf alkoholische Getränke (Ministerialverordnung des Finanzministeriums Nr. 26 von 

1962), soweit er Waren betrifft, die von Kapitel 2 Abschnitt C erfasst werden, 

 

– die „allgemeinen Bestimmungen“ Absätze 3, 5, 7 und 15, die „Definitionen von Obstwein 

und süßem Obstwein“ in Teil II Artikel 3 Absätze 1 bis 4, 6, 7, 9 und 11 sowie Teil VIII 

Kapitel 1 Artikel 86-6 Unterabsatz 3.6 der Bekanntmachung der Auslegung des Gesetzes über 

die Steuer auf alkoholische Getränke und anderer Gesetze und Verordnungen über 

Verwaltungsfragen im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken usw. (Bekanntmachung 

der nationalen Steuerbehörde von 1999), soweit sie Waren betreffen, die von Kapitel 2 

Abschnitt C erfasst werden, 

 

– die Mitteilung über die Arten von alkoholischen Getränken, denen die Materialien zur 

Konservierung alkoholischer Getränke beigemischt werden dürfen (Mitteilung der nationalen 

Steuerbehörde Nr. 5 von 1997), soweit sie Waren betreffen, die von Kapitel 2 Abschnitt C 

erfasst werden, 

 

– die Bekanntmachung über die Handhabung der „Materialien, die alkoholischen Getränken zur 

Konservierung beigemischt werden dürfen“ (Bekanntmachung der nationalen Steuerbehörde 

von 1997), soweit sie Waren betreffen, die von Kapitel 2 Abschnitt C erfasst werden, und 

 

– Unterabsatz 1.3 und die Tabelle im Anhang der Mitteilung über die Festlegung von Standards 

für die Kennzeichnung von Weinen in Bezug auf Herstellungsverfahren und Qualität usw. 

(Mitteilung der nationalen Steuerbehörde Nr. 18 von 2015), soweit sie Waren betreffen, die 

von Kapitel 2 Abschnitt C erfasst werden. 
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ABSCHNITT B 

 

Önologische Verfahren für Phase 1, auf die in Artikel 2.25 Absatz 1 Buchstabe b Bezug genommen 

wird 

 

Die önologischen Verfahren in Japan in Phase 1, auf die in Artikel 2.25 Absatz 1 Buchstabe b 

Bezug genommen wird, umfassen: 

 

a) Anreicherung 

 

Die Anreicherung mit Saccharose, Glucose und Fructose (im Folgenden „Saccharide“) ist 

zulässig, es sei denn, das Gewicht der zur Anreicherung verwendeten Saccharide übersteigt 

das Gewicht1 der Saccharide, die die Ursprungstraube enthalten muss.2 

 

                                                 
1 Das Gewicht der zur Anreicherung verwendeten Saccharide ist als invertierte Saccharide 

auszudrücken: Gewicht der invertierten Saccharide = Gewicht der Glucose + Gewicht der 
Fructose + Gewicht der Saccharose x 1,05 

2 Für die Zwecke von Kapitel 2 Abschnitt C dürfen die Verfahren der Anreicherung und der 
Säuerung, wie in Anhang VIII Teil I Buchstabe C Nummer 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 ausgeführt, nicht bei derselben Ware angewendet werden. 
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b) Säuerung und Entsäuerung 

 

Säuerung und Entsäuerung dürfen angewendet werden, es sei denn, die betreffenden 

Verfahren stehen nicht in Einklang mit Abschnitt 3.3 Buchstabe a des Allgemeinen Standards 

für Lebensmittelzusatzstoffe des Codex Alimentarius.1 

 

c) Traubensorte 

 

Zur Herstellung von japanischem Wein können Trauben aller Sorten, auch solcher, die nicht 

zu vitis vinifera gehören, verwendet werden, sofern die Trauben in Japan geerntet werden. 

 

d) Begrenzungen des Alkoholgehalts, des Gesamtsäuregehalts und des Gehalts an flüchtiger 

Säure 

 

Der untere Grenzwert für den Alkoholgehalt ist ein vorhandener Alkoholgehalt von 

1 Volumenprozent. Der obere Grenzwert für den Alkoholgehalt ist ein vorhandener 

Alkoholgehalt von weniger als 15 Volumenprozent. Bei japanischem Wein, der ohne 

Anreicherung hergestellt wurde, kann der obere Grenzwert jedoch auch bei einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von weniger als 20 Volumenprozent liegen. Der 

Gesamtsäuregehalt und der Gehalt an flüchtiger Säure sind nicht begrenzt. 

 

                                                 
1 Für die Zwecke von Kapitel 2 Abschnitt C dürfen die Verfahren der Säuerung und der 

Entsäuerung, wie in Anhang VIII Teil I Buchstabe C Nummer 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 ausgeführt, nicht bei derselben Ware angewendet werden. 
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e) Abschließendes Verfahren 

 

i) Japanischem Wein können Weinbrand1, Süßungsmittel (in Form von Sacchariden, 

Traubenmost oder konzentriertem Traubenmost, dessen Trauben in Japan geerntet 

wurden) oder japanischer Wein nach der Gärung nur dann zugesetzt werden, wenn die 

Gärung des betreffenden japanischen Weins in dem Behälter stattgefunden hat, der für 

den direkten Versand (ohne Umfüllen) bestimmt ist. Das Gewicht2 der zugesetzten 

Saccharide darf 10 Prozent des Gesamtgewichts des japanischen Weins nach Zusatz des 

erwähnten Weinbrands, der erwähnten Süßstoffe oder des erwähnten japanischen Weins 

nicht überschreiten, und 

 

ii) Süßungsmittel in Form von Traubenmost oder konzentriertem Traubenmost, dessen 

Trauben in Japan geerntet wurden, dürfen japanischem Wein nach der Gärung nur dann 

zugesetzt werden, wenn das Gewicht der Saccharide in den zugesetzten Süßungsmitteln 

in Form von Traubenmost oder konzentriertem Traubenmost 10 Prozent des 

Gesamtgewichts des japanischen Weins nach Zusatz der genannten Süßungsmittel nicht 

überschreitet. 

 

                                                 
1 Beim abschließenden Verfahren nach Abschnitt C Kapitel 2 dieses Abkommens verwendeter 

Weinbrand ist aus Trauben, einschließlich Traubentrester und konzentriertem Traubenmost, 
herzustellen und darf nur die nach Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der 
Kommission zulässigen Stoffe enthalten. 

2 Das Gewicht der zugesetzten Saccharide ist als invertierte Saccharide auszudrücken: Gewicht 
der invertierten Saccharide = Gewicht der Glucose + Gewicht der Fructose + Gewicht der 
Saccharose x 1,05. 
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iii) Süßungsmittel in Form von Sacchariden dürfen japanischem Wein nach der Gärung nur 

zugesetzt werden, wenn das Gewicht1 der zugesetzten Saccharide 10 % des 

Gesamtgewichts des japanischen Weins nach Zusatz der Saccharide nicht überschreitet. 

 

 

ABSCHNITT C 

 

Önologische Verfahren für Phase 2, auf die in Artikel 2.26 Absatz 1 Bezug genommen wird 

 

Die önologischen Verfahren in Japan für Phase 2, auf die in Artikel 2.26 Absatz 1 Bezug 

genommen wird, umfassen: 

 

– Tannin aus Kaki (Persimone), 

 

– mikrofibrillierte Cellulose, 

 

– Phytinsäure, 

 

– Natriumascorbat und 

 

– Natrium-L-Kaseinat. 

 

 

                                                 
1 Das Gewicht der zugesetzten Saccharide ist als invertierte Saccharide auszudrücken: Gewicht 

der invertierten Saccharide = Gewicht der Glucose + Gewicht der Fructose + Gewicht der 
Saccharose x 1,05. 
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ABSCHNITT D 

 

Önologische Verfahren für Phase 3, auf die in Artikel 2.27 Absatz 1 Bezug genommen wird 

 

Die önologischen Verfahren in Japan für Phase 3, auf die in Artikel 2.27 Absatz 1 Bezug 

genommen wird, umfassen: 

 

– einbasiges Calciumphosphat (Calciumdihydrogenphosphat), 

 

– Einbasiges Kaliumhydrogenphosphat (Dikaliumhydrogenphosphat, 

Kaliumdihydrogenphosphat) 

 

– aktivierte saure Tonerde, 

 

– Agar-Agar, 

 

– Ammoniak, 

 

– Ammoniumphosphat (Ammoniumdihydrogenphosphat), 

 

– Calciumchlorid, 

 

– Carrageen, 

 

– Kollagen, 

 

– Isoascorbinsäure (Erythorbinsäure), 

 

– Magnesiumchlorid, 

 

– Magnesiumsulfat, 

 

– Phosphorsäure, 
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– Kaliumkarbonat, 

 

– Natriumalginat, 

 

– Natriumbicarbonat, 

 

– Natriumkarbonat, 

 

– Natriumchlorid (Kochsalz), 

 

– Natriumisoascorbat und 

 

– Weizenmehl. 

 


